
Z-14.1-951 9. März 2026

13. August 2029

BEMO Systems GmbH

Max-Eyth-Straße 2

74532 Ilshofen

Paneelfassade PRIMO Aluminium

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung 

Nr. Z-14.4-951 vom 13. August 2024.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser 

verwendet werden. 
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen 

Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

In Abschnitt 3.1, erster Spiegelstrich werden die zulässigen Aluminiumlegierungen für die "PRIMO 

Paneele" (Fassadenelemente) um den Werkstoff "EN AW-5754" nach DIN EN 485-2 ergänzt. 

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow

Referatsleiter

Beglaubigt

Zell
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